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24. September 1965 Nr~ 4957

Die Einwohnergemeinde Ealsthal unterbreitet dem Regierungs—

rat den speziellen_Bebauungsplan_Rainacker_mit den~dazugehbrenden

~p~ziellen_Bauvorschriften zur Genehmigung.

Der Geltungsbereich des Planes umfasst das Rainackergebiet,

welches im Süden durch die Hausmattstrasse und Rainweg, im Westen

durch die Kuppe des Rainweges - Paradiesweg -..H~age~eg, im Norden

durch den Höngerweg und im Osten durch den Schafhübelweg. — Schellen—

blihiweg (im Plan schwarz umrandet) begrenzt ist. Für das ganze

Gebiet gi-lt~. die zweigeschossige Wohnzone mit einer Ausnützungsziffer

von 0,3.

Die öffentliche Planauflage erfolgte in derZeit vom 13. No—

vemberbis 13. Dezember 1964. Einsprachen erfolgten während der

gess~zlichen Frist keine. An der a.o. Gemeindeversarnmlung vom

3l~ Mai 1965 wurde der Plan wie auch die zugehörenden speziellen

Eauvorschriften genehmigt.

Formell wurde das Verfahren richtig dur hgeführt. Materiell

ist zum Plan und den Bauvorschriften folgendes zu bemerken~ Die

Breite desEläschenackerweges ist mit 5 m resp. 5,50 m für die

Erschliessung dieses Gebietes als Hauptsammelschiene ungenügend.

Aus verkehrstechnischen Gründen ist für diese Strasse. mindestens

eine Breite von 6 m erforderlich. Im weitern ist der schleifende

A~schluss des Sp~ckackerweges an den Eläsöhenacker ~verk~hrs—

technie~h ungünstig. Es ist darauf zu achten; dassbei Ausbau dieser

Strasse der Anschluss möglichst rechtwinklig vorgenoiimen wird

gemäss eingetragener Korrektu±~. Ferner ist bei dieser Eiumündung

die Frage einer Stoppstrasse zu prüfen.

Die Bauvorschriften enthalten nichts, was einer Genehmigung

entgegenstünde. Die Gemeinde wird jedoch darauf aufmerksam gemacht,
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dass spezielle Bauvorschriften möglichst kurz zu fassen sind und

nichts enthalten sollten, was Gegenstand des Baureglementes ist

(vgl. zum Beispiel Art. 7 und Art. 9). Die Gemeinde wird ersucht.

diesem Grundsatz in Zukunft Rechnung zu tragen.

Es wird beschlossen:

Dem speziellen Bebauungsplan Rainaekergebiet der Gemeinde

Balsthal mi~ den zugehorigen Eauvorsch~‘iften wird unter Beruck—

sicht~gung der in der Erwagung erhobenen Vorbehalte bezuglich

Specka~ker — Fläschenackerweg die Genehmigung erteilt.

Genehmigungsgebühr Fr~ 24.--

Publikatjonskosten Fr.14 . ——

Total Fr. 35.—- (Im Kontokorrent mit der Gemeinde
Balsthal zu verrechnen)

(Staatskanzlei Nr. 794)I~

Der Staatsschreiber:

Bau~Depärtement‘(4)
Kant, Rochbäuamt (2) .•

Kant. Tiefbauamt (2)
Jur Sekretär des ~au—Depart~m~ntes (2)
Kante PIanungsst~lle •(2) mit Akten und 1 gun, Plan mit Bau-.

vorschriften
Kreisbauamt I]~, Olten, mit 1 gen. Plan. und Eauvorsch~iften
Kaii.t~: Finanzverwaltung (2.)
Ammannamt. der Einwohnergemeinde Balsthal
Baukommission der Einwohnergemeinde Balsthal, mit 2 gen. Plänen

und Bauvorsch~iften
Amtsblatt (Publikation des Dispositive)
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Vom Regierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr~ 4~s[2 genehmigt

6olothurn, den ?~‘ 19

Der Staatsschreiber
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